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Geschäftsführender Gesellschafter
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Mitglied der Ziviltechnikerprüfkommission beim Amt der NÖ Landesregierung
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Grundlagen BWB

Ziel und Nutzen ?

§128a der Wiener Bauordnung verpflichtet Eigentümer*innen von Gebäuden, ein
sogenanntes „Bauwerksbuch“ zu führen.

Ziel ist es, die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Zustand von Gebäuden
langfristig zu gewährleisten und Gefahren für Leben und Gesundheit zu vermeiden
– insbesondere durch regelmäßige Überprüfungen sicherheitsrelevanter Bauteile
wie Tragwerke, Gebäudehüllen, Dächer, Geländer und Brüstungen.

Das Bauwerksbuch ist somit ein Dokument, das den Eigentümer von Bauwerken bei
ihrer Erhaltungspflicht unterstützen soll und für die Baubehörde einfach
kontrollierbar machen soll.



Grundlagen BWB

Was ist zu prüfen!

Neubauten, Zu- und Umbauten
Für alle Neu-, Zu- und Umbauten muss das Bauwerksbuch bis zur
Fertigstellungsanzeige angelegt = erstellt werden.

>Registrierungsnummer für die Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige des
Prüfingenieurs lt. WBO §128 erforderlich

Registrierung gesetzlich
gefordert!

Registrierung gesetzlich
nicht gefordert!



Grundlagen BWB

Bauordnungsnovelle 2023 (LGBl. 37/2023, kundgemacht am 13.12.2023)
Bestandsgebäude:
Für bestehende Gebäude gelten folgende Stichtage:
Gebäude vor 1919: Bauwerksbuch bis spätestens 31.12.2027

Anzahl der Gebäude 32.400 > noch zwei Jahre bis zum Stichtag
> 32.400 / (2*52 Wochen) = 311 Bauwerksbücher pro Woche

62 pro Tag

Gebäude zwischen 1919 und 1945: bis spätestens 31.12.2030

Anzahl der Gebäude 25.000 > noch fünf Jahre bis zum Stichtag
> 25.000 / (5*52 Wochen) = 96 Bauwerksbücher pro Woche

19 pro Tag

Ausnahmen:
Kleingartenhäuser, Kleingartenwohnhäuser und Gebäude mit weniger als 50 m² bebauter Grundfläche sind
ausgenommen.

Ca. 400
Bauwerksbücher pro
Woche bis Ende 2027



Grundlagen BWB

Wer darf das Bauwerksbuch erstellen ?

Ziviltechniker*innen (z.B. Architekt*innen, Bauingenieur*innen)

Gerichtssachverständige für das einschlägige Fachgebiet

Baumeister*innen (mit entsprechender Berechtigung, keine Baugewerbetreibenden), Holzbaumeister*innen

Auswahlverschulden des AN > aufrechte Befugnis bei ZT, Fachgebiet und Zertifizierung bei SV, Umfang der
Gewerbeberechtigung bei BM

Wichtig: Die Ersteller*innen dürfen nicht in einem Dienst- oder Organschaftsverhältnis zum Eigentümer,
Bauführer oder Bauwerber stehen > „Vier Augen Prinzip“



Inhalt des BWB

Was muss das Bauwerksbuch enthalten ?

ü Baubewilligungen, Fertigstellungsanzeigen, Benützungsbewilligungen
(baurechtliche Historie)

ü Bezeichnung/Liste der regelmäßig zu überprüfenden Bauteile

ü Zeitpunkt und Intervalle der Überprüfungen

ü Voraussetzungen der überprüfenden Personen

ü Ergebnisse der Überprüfungen und Intervalle
(außer jene, die durch andere Gesetze geregelt sind)

ü Verzeichnis der Baugebrechen und Maßnahmenplan zur Behebung

ü Dokumentation zur Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Maßnahmen lt.
§118 Abs. 3BO (=Sanierungen)



Inhalt des BWB

Was ist eine baurechtliche Historie ?

Ist die Aufzählung und Gliederung des genehmigten Bauwerks gemäß dem Bauakt
der MA37.

Dieser wird mittels Planeinsicht erhoben.

Er besteht aus Bescheiden, Fertigstellungsunterlagen und Einreichplänen.

Der jeweils jüngste genehmigte Plan-/Planausschnitt ergibt den jeweiligen Konsens.



Inhalt des BWB

Zu Überprüfende Bauteile – Prüfumfang ?

Bereits in der Novelle 2014 wurde definiert, dass alle Bauteile, von denen bei
Verschlechterung ihres Zustandes eine Gefährdung des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen ausgehen kann, regelmäßig zu überprüfen sind.

Als Beispiele sind Tragwerke, Fassaden, Dächer, Geländer und Brüstungen
aufgezählt.

Dies stellt aber keine abgeschlossene taxative Aufzählung dar, weshalb bei der
Erstellung von Bauwerksbüchern auf die tatsächlich vorhandenen Gegebenheiten
einzugehen ist, und die Prüfliste adaptiert werden muss.



Inhalt des BWB

Prüfliste



Inhalt des BWB



Zuständigkeit BWB

Wie wird das Bauwerksbuch geführt und registriert?

Das Bauwerksbuch ist elektronisch vom Eigentümer oder wenn eine
Hausverwaltung bestellt ist von dieser in elektronsicher Form zu führen und auf
Verlangen der Behörde vorzulegen.

Die Registrierung erfolgt über die Bauwerksbuchdatenbank der Stadt Wien.

Für die Registrierung sind Bestätigungen über die Erstellung und eventuell über die
Erstprüfung erforderlich > nach dem Hochladen erhält man eine
Registrierungsnummer.



Bauwerksbuchdatenbank



Definition Bauwerk

Definition Bauwerk

Einlagezahl mit
drei Bauwerken
drei Adresspunkte
> 3x BWB oder 1xBWB mit seperater
Darstellung > 3x registrieren

Einlagezahl mit
einem Bauwerk
einem Adresspunkt
> 1x BWB > 1x registrieren

Einlagezahl mit
einem Bauwerk
zwei Adresspunkte
> 1x BWB > 1x registrieren



Erstprüfung – wiederkehrende Prüfung

Erstprüfung und wiederkehrende Prüfungen

Bei der Erstellung des Bauwerksbuchs für Bestandsgebäude ist eine Erstprüfung
durchzuführen.

Es sind alle Bauteile zu prüfen, deren Zustand bei Verschlechterung eine Gefahr für
Menschen darstellen könnte.

Die Intervalle für wiederkehrende Prüfungen werden im Bauwerksbuch festgelegt
> idR. alle 10 Jahre!
(Kontrollen lt. B1300 können unabhängig zwischen den Intervallen durchgeführt
werden)



Zeitlicher Ablauf Bauwerksbucherstellung

Auftragserteilung
und Vollmacht

Planeinsicht bei
der MA37 Aushang vor Ort Begehung Berichterstellung

/ Registrierung

2 Wochen2-3 Wochen 2-3 Wochen



Beispiel aus der Praxis

Aufbau Bauwerksbuch



Beispiel aus der Praxis

Aufbau Bauwerksbuch



Beispiel aus der Praxis

Aufbau Erstbegehung



Beispiel aus der Praxis

Aufbau Erstbegehung



Beispiel aus der Praxis

Aufbau Erstbegehung



Unterschied Bestandserhebung Stufe 3 - BWB

Unterschied Bestandserhebung Stufe 3 lt. OIB - Bauwerksbuch

Konsens ist zu prüfen!
Gesamtes Bauwerk ist zu begehen
Invasive Bauteilprüfungen erforderlich



Unterschied Bestandserhebung Stufe 3 - BWB



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen?

Werkraum Ingenieure ZT GmbH & Co KG
Ingenieurkonsulenten für Bauingenieurwesen
DI Peter Bauer | DI Martin Schoderböck | DI Jan Umlauf | DI Mario Weiß
Mariahilfer Straße 121b/6, 1060 Wien, Mobil +43 664 493 07 37
Auf der Haider 13, 3130 Herzogenburg
FN 661628 h Handelsgericht Wien
Persönlich haftender Gesellschafter: WeRa ZT GmbH
Ingenieurkonsulenten für Bauingenieurwesen
FN 659355 s Handelsgericht Wien


